
 
Handlungsempfehlungen zum  

Stallprotokoll für die Tierart Mastschweine und  
Absetzferkel I (für QS-zertifizierte Betriebe) 

 

     3.  Herdenmanagement 

Nr. Fragestellung / Handlungsempfehlungen 

1) Wird eine tägliche Überprüfung des Futterverbrauchs durchgeführt? 

2) Wird eine tägliche Überprüfung der Tröge auf Futterreste durchge-
führt? 

Erkrankte Tiere zeigen häufig bereits im Anfangsstadium einer Erkrankung 
einen Rückgang im Futterverzehr.  

3) Stall-, bzw. Abteil- und Belegungsmanagement:                              
Durchführung im Rein / Raus Verfahren ?  

Durch unkontrolliertes Umstallen besonders von verschieden alten Tieren 
oder das Behalten einzelner untergewichtiger Tiere und die 
Vergesellschaftung mit neuen Tieren können Infektketten aufrecht erhalten 
bzw. verstärkt werden. Dies gilt es besonders mit dem Augenmerk auf eine 
mögliche Resistenzbildung und –übertragung von krankmachenden 
Bakterien zu vermeiden! 

4) Erfolgt ein Informationsaustausch (z.B. zum Gesundheitsstatus der 
Tiere) zwischen Lieferant / Aufzüchter / Mäster? 

Ziel muss es sein, den Gesundheitsstatus der zugekauften bzw. 
einzustallenden Tiere so genau wie möglich definiert zu bekommen, z.B. 
durch Gesundheitszeugnisse/Zertifikate/Screeningergebnisse, besonders 
bezüglich PRRS/APP/Dysenterie/Salmonellen/PIA/Mycoplasma 
hyopneumoniae/PEVD/PCV2. Auf die Aktualität der Aussagen ist zu achten: 
Generell gilt: Je aktueller umso besser! 

 

     4.  Tierärztliche Betreuung 

Nr. Fragestellung / Handlungsempfehlungen 

1) Liegen Nachweise über tierärztliche Bestandsbesuche vor? 

Jeder Tierhalter hat seinen Bestand durch einen Tierarzt betreuen zu lassen 
(§ 7 SchHaltHygV). Laut § 7 Abs. 1 SchHaltHygV hat in Betrieben, für die die 
Anlagen zwei bis fünf der SchHaltHygV gelten, mindestens zweimal im Jahr 
oder einmal je Mastdurchgang eine klinische Untersuchung durch einen 
Tierarzt/-in mit besonderem Fachwissen (vergleiche § 7 Abs. 2 Nr. 2 SchHal-
tHygV) zu erfolgen. 

2 Wird bei vermehrten Krankheits- oder Todesfällen oder solchen un-
klarer Ursache umgehend der betreuende Tierarzt hinzugezogen? 
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(vergleiche § 8 i.V.m. Anlage 6 SchHaltHygV ) 

      
     5.  Stallklima 

Nr. Fragestellung / Handlungsempfehlungen 

6) Wird die Luftfeuchtigkeit regelmäßig überprüft? 

(Kondenswasserbildung an Kältebrücken, Hustenreiz bei ungestör-
tem Allgemeinbefinden) 

Die Temperatur bildet zusammen mit der Luftfeuchte und der Luftgeschwin-
digkeit den sogenannten thermohygrischen Komplex. Die Luftfeuchte ist u.a. 
deshalb ein so wichtiger Bestandteil des Klimas, da sie beeinflusst, wie 
Temperatur gefühlt wird. Die Höhe der Luftfeuchte sollte 80 % nicht über-
schreiten. Zu beachten ist, dass während Hitzeperioden die Luftfeuchte 
abends steigt, wenn sich die Temperaturen abkühlen.                                        
Eine hohe Luftfeuchte geht mit einer höheren gefühlten Temperatur einher, 
ggf. bilden sich nasse Stellen an der Wand durch Kondenswasser. Dabei 
sollte bedacht werden, dass Schweine auf hohe Temperaturen empfindlich 
reagieren.  

Raum- 
temperatur  

°C 

Relative 
Luftfeuch- 
tigkeit % 

Gefühlte Temperatur (m/s) 

0 0,5 1,1 1,5 2 2,5 

35 50 35 32 27 24 23 22 

35 70 38 35 31 29 26 24 

29 50 29 27 24 23 21 20 

29 70 32 30 27 26 24 23 

24 50 24 23 21 20 18 17 

24 70 26 24 23 22 20 19 

 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luft-
geschwindigkeit aus: Berk, J.; DLG Merkblatt 347, Haltung von Jungmasthühnern 
(Broiler, Masthähnchen), 1. Auflage, DLG e.V.; 2008   

Wie bei der Temperatur gilt es auch in Bezug auf die Luftfeuchte das Verhal-
ten der Tiere sowie deren Verteilung genau zu beobachten. Ein Luftfeucht-
messgerät (Thermohygrometer) sollte installiert sein. Luftfeuchtegehalte un-
ter 60 % fördern das Auftreten von Atemwegserkrankungen mit vermehrt 
trockenem Husten bedingt durch eine Austrocknung der Schleimhäute. 

7) Gibt es Anzeichen für erhöhten Schadgasgehalt? (z.B. stechender 
Geruch, tränende Augen beim Betreten des Stalls, rote Bindehäute, 
und Husten beim Aufstehen der Tiere, träge Tiere) 

Ammoniak ist das Hauptschadgas in der Tierhaltung. Es entsteht durch bak-
teriell oder enzymatisch bedingte Zersetzungsprozesse von stickstoffhaltigen 
Verbindungen (u.a. Harnsäure im Kot). Seine schädigende Wirkung beruht 
v.a. auf seiner ätzenden Wirkung auf die (Atmungstrakt-)Schleimhäute. Das 
Gas wird von den Tieren eingeatmet und führt kurzfristig zur Lähmung der 
Flimmerhärchen in der Luftröhre und den Bronchien. Besteht über mehrere 
Stunden bis Tage eine höhere Ammoniakbelastung, sterben die Flimmerhär-
chen ab und der Körper versucht die Schleimhäute zu schützen, indem er 
vermehrt Becherzellen produziert. Diese sitzen in der Atemwegsschleimhaut 
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und produzieren schützenden Schleim, der zur Aufgabe hat, Schadstoffe 
jeglicher Art, wie z.B. Staubpartikel und daran gebundene Keime, zu binden 
und zu beseitigen. Wird jedoch auf der einen Seite zu viel Schleim produziert 
und die für den Abtransport zuständigen Flimmerhärchen auf der anderen 
zerstört, verbleiben die Schadstoffe im Atmungstrakt und können sich fest-
setzen. Dadurch erhalten Erreger wie das Bakterium Mycoplasma hyopneu-
moniae die Möglichkeit Infektionen zu setzen. Erhöhte Ammoniakkonzentra-
tionen schmälern daher die Tageszunahmen und begünstigen  Erkrankun-
gen. Als maximaler Gehalt an Ammoniak in Schweineställen sollte 10 ppm 
angestrebt werden, der Wert von 20 ppm darf dauerhaft nicht überschritten 
werden. Wird Ammoniak bei Betreten des Stalls wahrgenommen, ist bereits  
eine Konzentration von 20 ppm in den meisten Fällen erreicht und es müs-
sen dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

9) Wird spürbare Zugluft im Aktivitätsbereich der Tiere festgestellt?                                              
Wenn ja, werden eine Ursachenermittlung unter Einbeziehung einer 
Fachberatung (Nebelgerät) durchgeführt und evtl. Mängel abgestellt? 

Luftgeschwindigkeiten ab 0,3 m/s können als Zugluft empfunden werden. 
Dieses Empfinden ist jedoch stark von der Temperatur, der relativen 
Lufttfeuchte sowie den aktuellen Tagesbedürfnissen der Tiere abhängig. 
Zugluft ensteht v.a. bei falsch eingestellen Zulufteinrichtungen und bei 
suboptimaler Positionierung von starken Wärmequellen, da durch diese eine 
ungünstige Thermik entstehen kann.1 Da Zugluft mit einem Unwohlsein für 
Tiere verbunden ist (Ausnahme: Kühleffekt bei Hitze) und zu Stress-
empfinden (z.B. Unruhe) führen kann, gilt es diese zu vermeiden. Starke 
Zugluft kann auch am Verteilungsmuster der Tiere im Stall beobachtet 
werden. Schweine meiden zum Beispiel zugige Stallbereiche. Im Zweifel 
kann unter Zuhilfenahme eines Strömungsprüfröhrchens oder Anemometers 
potentielle Zugluft auf Tierhöhe nachgewiesen werden. Theoretisch kann 
also die Lüftung zumindest rein rechnerisch richtig ausgeführt werden. 
Praktisch bedarf es jedoch viel Erfahrung, um die Lüftungssysteme von 
Stallungen richtig einzustellen. Ob die Lüftung gut funktioniert, kann an Hand 
des Zusammenspiels der obigen Punkte (Temperatur, Luftfeuchte, 
Ammoniak, Zugluft) abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte eine Fachfirma 
die Lüftung überprüfen. 
 

1Umwelt- und tiergerechte Haltung von Nutz-, Heim und Begleittieren, Wolfgang 
Methling, Jürgen Unshelm, Parey-Verlag, 2002                               

 
      7.  Tierernährung 

Nr. Fragestellung / Handlungsempfehlungen 

1) Wurde die Wasserqualität schon einmal überprüft? 

Trinkwasser für den Menschen muss im Gegensatz zu Tränkwasser für Tiere 
den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Für Tränkwas-
ser existiert lediglich der Orientierungsrahmen zu futtermittelrechtlichen Be-
urteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser des BMEL. Nach die-
sem muss Wasser als wichtigstes Futtermittel schmackhaft, verträglich und 
verwendbar sein. Besonders bei Brunnenwasser muss die hygienische Qua-
lität mindestens einmal im Jahr überprüft werden, da es im Gegensatz zu 
Trinkwasser keiner regelmäßigen Kontrolle unterliegt. Eine Überprüfung soll-
te die physikochemische sowie mikrobiologische Untersuchung einschließen, 
wobei die Probenziehung am Ende der Tränklinie erfolgen sollte.  
 

Für die physikalisch-chemische Beurteilung gibt das BMEL im Rahmen des 
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„Orientierungsrahmen zu futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen 
Qualität von Tränkwasser“ folgende Werte an:2  
 

 
Abbildung 2: Orientierungsrahmen des BMEL zur futtermittelrechtlichen Beurteilung 
der hygienischen Qualität von Tränkwasser Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfa-
len(https://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/fachinfo/wasser/beurteilun
gswerte-traenkwasser.pdf)                                                                                                                                                                                                  

2http://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/fachinfo/wasser/beurteilungsw
erte-traenkwasser.pdfZu beachten ist auch, dass Tränkwasser immer wohl-
temperiert sein sollte. Wird das Wasser bei einer geringen Durchflussmenge 
zu warm, können sich Keime vermehren und den hygienischen Zustand des 
Tränkwassers verschlechtern. Bei hohen Durchflussmengen mit kühlem 
Wasser, heizt sich das Tränkwasser nur ungenügend auf und kann dadurch 
zu vermehrt weichem Kot bzw. Durchfall führen. 

Die Landwirtschaftskammer NRW  empfiehlt folgende Beurteilungswerte für 
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http://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/fachinfo/wasser/beurteilungswerte-traenkwasser.pdf
http://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/fachinfo/wasser/beurteilungswerte-traenkwasser.pdf


eine mikrobiologische Untersuchung von Tränkwasser:  
 

 

 

Abbildung 3: Beurteilungswerte für mikrobiologische Parameter (Tränkwasser), 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
(https://www.landwirtschaftskammer.de/lufa/download/fachinfo/wasser/beurteilungsw
erte-traenkwasser.pdf) 
 

2) Wurden bereits einmal Futterproben qualitativ bzw. quantitativ unter-
sucht? 
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Abbildung 4-6: Mikrobiologische Beschaffenheit von Futter, Pilzgifte im Futtergetrei-
de aus Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Futterberechnung für Schwei-
ne, 21. Auflage 2014 S.79-80 
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Die Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist je-
doch gestattet, die Unterlagen nach Maßgabe des Urheberrechts unentgeltlich zu nut-
zen, insbesondere das Dokument herunterzuladen, zu speichern oder in kleiner Zahl zu 
drucken. Die entgeltliche Weitergabe der Unterlagen ist untersagt. Bei publizistischer 
Verwertung – auch von Teilen - wird um Angabe der Quelle und Übersendung eines 
Belegexemplars gebeten. 

Die Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Jegliche Umsetzung von 
Maßnahmen, die sich aus der Bearbeitung der Stallprotokolle insbesondere aus den 
Handlungsempfehlungen ergeben, erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Arbeits-
gruppen bzw. des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
für etwaige negative Auswirkungen einzelner durchgeführter Maßnahmen ist demnach 
ausgeschlossen. 

 

7 
 


